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Nr. 7 • Amt der Tiroler Landesregierung • PR-100/F26/1-2026 

K u N d m a c h u N g  

Prüfungskommission für Ziviltechniker:Innenprüfun-
gen beim Landeshauptmann von Tirol 

Die beim Landeshauptmann von Tirol eingerichtete Prü-
fungskommission zur Abnahme von Ziviltechniker:Innenprü-
fungen für die Fachgebiete Bauingenieurwesen, architek-
tur, Raum planung und Raumordnung, Kulturtechnik und 
Wasserwirtschaft sowie Vermessungswesen gibt bekannt, 
dass die nächsten Prüfungen 

von montag, den 20. april 2026 
bis Freitag, den 26. april 2026 

stattfinden werden. 
anmeldeschluss: 13. März 2026. 
Nähere Auskünfte erteilt das Amt der Tiroler Landesre-

gierung, Gruppe Bau und Technik, Abt. Zentrale Baudienste,  
Herrengasse 3, 6010 Innsbruck (Tel. 0512/508-4009 Frau  
Bianca Tratter). 

Innsbruck, 8. Jänner 2026 
Der Vorsitzende der Prüfungskommission:  

Dipl.-Ing. Dr. Molzer 

 
 

Nr. 8 • Amt der Tiroler Landesregierung • LW-LR-3130/168-2025 

K u N d m a c h u N g  
über die ausschreibung  

der Fischereiaufsichtsprüfung 2026 

Die Fischereiaufsichtsprüfung 2026 findet am Freitag, 
den 8. mai 2026 ab 8.00 Uhr in der meinhardstraße 9/1. 
Stock, 6020 Innsbruck in Form einer mündlichen Prüfung 
statt. 

Die konkrete zeitliche Einteilung der Prüfungskandidaten 
wird am letzten Tag des Ausbildungslehrganges bekannt  
gegeben. 

ansuchen um Zulassung: Ansuchen um Zulassung zur 
Prüfung sind bis spätestens 30. märz 2026 ausnahmslos bei 
der Geschäftsstelle des Tiroler Fischereiverbandes, Meinhard-
straße 11/1. Stock, 6020 Innsbruck, einzubringen. 

dem gesuch sind nach § 13 abs. 2 der Tiroler Fischer-
eiverordnung, LgBl. Nr. 7/2021, zuletzt geändert durch 
LgBl. Nr. 142/2021, anzuschließen: 

1. Geburtsurkunde oder amtlicher Lichtbildausweis, aus 
dem das Alter des Prüfungswerbers hervorgeht; 

2. gültige Tiroler Fischerkarte; 
3. eine Bestätigung über die Teilnahme an einem Ausbil-

dungslehrgang des Tiroler Fischereiverbandes nach  
§ 12 Abs. 2 der Tiroler Fischereiverordnung. 

Die Bestätigung über die Teilnahme am Ausbildungslehr-
gang des Tiroler Fischereiverbandes ist spätestens vor dem 
Beginn der Prüfung beizubringen. 

Zulassung: Gemäß § 42 Abs. 6 des Tiroler Fischereige-
setzes 2020, LGBl. Nr. 3/2021, zuletzt geändert durch LGBl. 
Nr. 85/2023, sind zur Fischereiaufsichtsprüfung nur volljäh-
rige Personen zuzulassen, die im Besitz einer gültigen Tiroler 
Fischerkarte sind und den Ausbildungslehrgang des Tiroler 
Fischereiverbandes absolviert haben. 

Nach § 42 Abs. 7 des Tiroler Fischereigesetzes 2020 ent-
scheidet über die Zulassung zur Prüfung der Vorsitzende der 
Prüfungskommission. Über die Ablehnung der Zulassung ist 
mit Bescheid abzusprechen. 

gebühren: Die Prüfungsgebühr wird gemeinsam mit den 
für die Anmeldung und Ausfertigung zu entrichtenden Ge-
bühren und Abgaben wie folgt vorgeschrieben: 

Prüfungsgebühr: € 36,50. 
Stempelgebühren: € 21,– (Ansuchen), € 6,– (für jeden 

Bogen einer Beilage jedoch nicht mehr als € 36,– je Beilage),  
€ 21,– (Zeugnisgebühr). 

Landes-Verwaltungsabgabe: € 65,– (Zeugnis). 

Die Einzahlung des Gesamtbetrages ist durch Vorlage 
des Zahlungsbeleges vor Beginn der Prüfung nachzu-
weisen. 

Informationen über den Ausbildungslehrgang und über 
den Prüfungsstoff erteilt der Tiroler Fischereiverband auf  
Anfrage. 

Innsbruck, 9. Jänner 2026 
Die Vorsitzende der Prüfungskommission: 

Mag.a Egger
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